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Arbeitsmarktzugang für Flüchtlinge 
Vor dem Hintergrund der aktuellen Flüchtlingssituation stellt sich die Frage nach 

einer verstärkten Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. Früher durf-

ten Flüchtlinge kein Geld verdienen. Heute ist ein Paradigmenwechsel in der 

deutschen Einwanderungspolitik zu verzeichnen. Die frühzeitige Integration von 

Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt soll zu einer gesellschaftlichen Integration füh-

ren. Diesem Bedarf ist die Bundesregierung mit einigen Gesetzesänderungen 

nachgekommen. Der Arbeitsmarktzugang für Flüchtlinge mit positiver Bleibe-

prognose wurde erleichtert. Weitere Erleichterungen für eine gelungene Integra-

tion von Flüchtlingen wurden dadurch geschaffen, dass nunmehr auch ein Zu-

gang in der Zeitarbeitsbranche für Flüchtlinge möglich ist.

 

Einleitung 
Bei der Beschäftigung eines 

Flüchtlings ist es unerlässlich, die 

rechtlichen Vorschriften einzuhal-

ten, da den Unternehmen andern-

falls empfindliche Bußgelder und 

Strafen drohen können. Auf der 

Grundlage der aktuellen Rechtsla-

ge stellt dieser Newsletter die zu-

lässigen Beschäftigungsmöglich-

keiten von Flüchtlingen dar und 

bietet einen Überblick zu den pas-

senden  Beschäftigungsformen.  

 

Begrifflichkeiten 
Die Situation des Flüchtlings be-

stimmt dessen Status: 

 Ab dem Zeitpunkt der Einreise & 

Registrierung ist der Flüchtling 

"Asylsuchender". 

 
 Nach der Stellung des Asylan-

trags ändert sich der Status zum 

"Asylbewerber" mit "Aufenthalts-

genehmigung". 

 Mit der positiven Bescheidung 

des Asylantrags ändert sich der 

Status zum "Asylberechtigten" 

mit "Aufenthaltserlaubnis". 

 Mit der negativen Bescheidung 

des Asylantrags ändert sich der 

Status zum "Geduldeten". Der 

Geduldete besitzt  keinen Auf-

enthaltstitel, sondern ist zur Aus-

reise verpflichtet. Entgegenste-

hende Gründe (z.B. humanitäre 

Gründe) können ein vorüberge-

hendes Ausreisehindernis dar-

stellen.   

 

Der Status des Flüchtlings bedingt 

wiederum dessen  Zugang zum Ar-

beitsmarkt: 

 

 Asylsuchende haben keinen 

Zugang zum Arbeitsmarkt. Aller-

dings wird die Zeit von der Re-

gistrierung bis zur Asylantrags-

stellung auf die dreimonatige 

Wartefrist angerechnet. 
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Aktuelle Gesetzesänderungen sind berücksichtigt 

Kernpunkte 

 Status des Flüchtlings bedingt 

dessen Arbeitsmarktzugang 

 Voraussetzungen der Be-

schäftigungsmöglichkeiten 

 Nach Gesetzesänderung 

auch Einsatz in der Zeitarbeit 

 Erleichterter Arbeitsmarktzu-

gang 
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 Asylberechtigte haben unbe-

schränkten Zugang zum Ar-

beitsmarkt. 

 Asylbewerber und Geduldete 

haben eingeschränkten Zugang 

zum Arbeitsmarkt. Dieser hängt 

insbesondere von der Beschäfti-

gungsform und der verstrichenen 

Zeit ab Antragsstellung ab.  

 

Arbeitsmarktzugang 

für Asylbewerber & 

Geduldete 
Asylbewerber und Geduldete haben 

während des Aufenthalts in einer 

Erstaufnahmeeinrichtung keinen 

Zugang zum Arbeitsmarkt.  

 

 

Arbeitsmarktzugang 

in den ersten 

drei Monaten 

Während der ersten drei Monate ab 

Registrierung besteht, auch für Asyl-

bewerber und Geduldete außerhalb 

von Erstaufnahmeeinrichtungen, 

grundsätzlich kein Zugang zum Ar-

beitsmarkt.   

 

Geduldete haben ab dem 1. Tag ihres 

geduldeten Aufenthalts Arbeitsmarkt-

zugang zu Beschäftigungsmaßnah-

men, für die es keiner Zustimmung 

der Bundesagentur für Arbeit ("BA") 

im Sinne des § 32 Abs. 2 Beschäfti-

gungsverordnung ("BeschV") bedarf. 

Keiner Zustimmung der BA bedarf die 

Erteilung der Erlaubnis von der Aus-

länderbehörde bei der Ausübung 

eines Praktikums im Sinne des § 22 

Mindestlohngesetz und einer Berufs-

ausbildung.   

Eine Möglichkeit des Zugangs zum 

Arbeitsmarkt vor Ablauf der Wartefrist 

stellt die Beschäftigung eines Asyl-

bewerbers (für Geduldete besteht 

diese Möglichkeit vor Ablauf der 

dreimonatigen Wartefrist nicht) im 

Rahmen der Maßnahme zur Aktivie-

rung und beruflichen Eingliede-

rung ("MAG") dar. 

 

Arbeitsmarktzugang vom 

4. bis zum 15. Monat nach 

Registrierung 

Mit Ablauf des 3. Monats nach Regist-

rierung können Asylbewerber und 

Geduldete eine Arbeitserlaubnis er-

halten. Die Ausländerbehörde muss 

vor Erteilung der Arbeitserlaubnis 
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grundsätzlich die Zustimmung der BA 

erfragen.  

 

Für die betriebliche Berufsausbildung, 

arbeitsfördernde Beschäftigungsmaß-

nahmen nach dem 3. Sozialgesetz-

buch ("SGB III") sowie Beschäftigun-

gen, die die Voraussetzungen für die 

blaue Karte erfüllen, wird keine Zu-

stimmung der BA benötigt. 

 

Zur Ausländerbeschäftigung in allen 

anderen Beschäftigungsmaßnahmen 

wird die Zustimmung der BA benötigt. 

Die Voraussetzungen, unter denen 

die BA die Erlaubnis erteilt, sind in § 

39 Abs. 2 Aufenthaltsgesetz 

("AufenthG") geregelt: 

 

 Gemäß § 39 Abs. 2 Nr. 1 b.) 

AufenthG darf die Stelle nicht von 

einem deutschen Arbeitnehmer 

oder einer Person aus dem EU-

Ausland besetzt werden können 

(Vorrangprüfung). 

 Gemäß § 39 Abs. 2 Nr. 2) 

AufenthG dürfen die Arbeitsbe-

dingungen für den Asylbewerber 

oder Geduldeten nicht ungünsti-

ger sein als für einen deutschen 

Arbeitnehmer. 

 

Sonderfall Engpassberufe 

Die Vorrangprüfung durch die BA als 

Kriterium für die Zustimmung entfällt 

bei "Engpassberufen". 

 

Bei dem Personenkreis der Hochqua-

lifizierten, die die Voraussetzungen 

der Blauen Karte EU erfüllen, entfällt 

die Vorrangprüfung. Dazu muss  

 ein Nachweis über einen auslän-

dischen und in Deutschland als 

gleichwertig anerkannten Hoch-

schulabschluss erbracht werden  

 und dem Stellenanwärter muss 

ein konkretes Angebot in einem 

der Mangelberufe mit der erfor-

derlichen Mindestvergütung von 

gegenwärtig EUR 48.400 brutto 

vorliegen. 

 

Eine Vorrangprüfung entfällt zudem 

bei Personen, 

 

 die einen ausländischen und in 

Deutschland als vergleichbar an-

erkannten Ausbildungsabschluss 

besitzen und 

 in einem der Mangelberufe nach 

der Positivliste arbeiten wollen.  

 

Die Positivliste umfasst nach aktuel-

lem Stand vor allem Tätigkeiten in der 

Gesundheits- und Krankenpflege 

sowie im Bereich der Elektrotechnik.  

Für die Ausübung sogenannter reg-

lementierter Berufe in Deutschland 

bedarf es der staatlichen Anerken-

nung des Abschlusses in der Bundes-

republik. Reglementierte Berufe fin-

den sich vor allem im medizinischen 

Bereich (Arzt, Krankenpfleger) und in 

den Rechtsberufen (Rechtsanwalt). 

Eine Auflistung der Berufe findet sich 

auf der Homepage der Europäischen 

Union. 

 

Anerkennung der Abschlüsse 

Das Anerkennungsverfahren dient der 

Prüfung der Gleichwertigkeit des 

ausländischen Abschlusses mit einer 

deutschen Qualifikation. Ein gültiger 

Aufenthaltstitel ist für das Anerken-

nungsverfahren keine Voraussetzung. 

Vielmehr können die Anträge auch 

außerhalb von Deutschland gestellt 

werden. Kommt die zuständige Insti-

tution unter Berücksichtigung formaler 

Kriterien, wie dem Inhalt und der 

Dauer der Ausbildung, zu dem Er-

gebnis der Gleichwertigkeit, wird ein 

Anerkennungsbescheid ausgestellt. 

Dieser ermöglicht dem Arbeitnehmer 

eine seinem Abschluss entsprechen-

de Berufsausübung. Ergibt die Prü-

fung Unterschiede in der Qualität 

zwischen der ausländischen und der 

deutschen Ausbildung, so kann dies 

im Einzelfall durch Ausgleichsmaß-

nahmen, beispielsweise zusätzliche 

Prüfungen oder Fortbildungsmaß-

nahmen, kompensiert werden. Aktuel-

le Qualifizierungsangebote werden 

auf der Internetseite der BA ausge-

schrieben.  

Auch wenn die begehrte Tätigkeit 

grundsätzlich keiner Zugangsregle-

mentierung unterliegt, kann eine 

offizielle Anerkennung den Vorteil 

bieten, dass der Arbeitgeber die Qua-

lifikationen und Erfahrungen des 

Asylsuchenden besser einschätzen 

kann, so dass sich die Chancen des 

Flüchtlings auf dem Arbeitsmarkt 

erhöhen.  

 

Arbeitsmarktzugang ab 

dem 16. Monat nach Re-

gistrierung 

Die Vorrangprüfung entfällt unabhän-

gig von der fachlichen Qualifikation 

und Klassifizierung der jeweiligen 

Tätigkeit nach einem fünfzehn-

monatigen Aufenthalt in Deutschland. 

Ab diesem Zeitpunkt dürfen ausländi-

sche Arbeitnehmer trotz inländischer 

Konkurrenz eingestellt werden. Hin-

tergrund dieser erleichterten Zu-

gangsregelung ist der anhaltende 

Fachkräftemangel auf dem Arbeits-

markt. 

https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mta4/~edisp/l6019022dstbai447048.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.listCountry
http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/auswahl.do?bb=M&bz=&ss=M&bs=&rg=ro&rs=&ue=25&iq=J&sa=&ab=&fb=&sb=&elearn=true&doNext%23list=Suche+starten
http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/auswahl.do?bb=M&bz=&ss=M&bs=&rg=ro&rs=&ue=25&iq=J&sa=&ab=&fb=&sb=&elearn=true&doNext%23list=Suche+starten
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Arbeitsmarktzugang ab 

dem 49. Monat nach Re-

gistrierung 

Ab dem 49. Monat eines ununterbro-

chenen Aufenthalts in Deutschland 

entfällt das Zustimmungserfordernis 

der BA zur Erteilung der Aufenthalts-

erlaubnis gänzlich.  

 

Kontaktaufnahme 

Obwohl während der ersten drei Mo-

nate nach Registrierung ein Arbeits-

verbot besteht, können Arbeitgeber 

bereits während dieser Zeit auf 

Flüchtlinge zugehen und Gespräche 

über eine Vertragsanbahnung führen. 

Interessierte Arbeitgeber können sich 

bei der Suche nach potentiellen Kan-

didaten an: 

 Den örtlichen Arbeitgeber-

Service der Agentur für Arbeit 

(0800 4 5555 20) 

 Die Landesnetzwerke des bun-

desweiten Förderprogramms "In-

tegration durch Qualifizierung" 

 Die Netzwerke des ESF-

Bundesprogramms "Integration 

von Asylsuchenden und Flücht-

lingen"   

wenden. 

 

Gerade der Weg über den örtlichen 

Arbeitgeber-Service der Agentur für 

Arbeit ist für interessierte Arbeitgeber 

vielversprechend. Bei der Agentur für 

Arbeit sind bereits sämtliche arbeitsu-

chende Asylberechtigte, Asylbewer-

ber und Geduldete gelistet.  

 

Bei einer Kontaktaufnahme zu Flücht-

lingen in Erstaufnahmeeinrichtungen 

ist die Eigeninitiative der Arbeitgeber 

gefragt.  Da während des Aufenthalts 

in einer Erstaufnahmeeinrichtung ein 

striktes Arbeitsverbot besteht, können 

Arbeitgeber in diesem frühen Stadium 

Sprachkurse anbieten und die Flücht-

linge ermutigen, die deutsche Spra-

che zu erlernen. 

Beschäftigungs-

formen 

Vor einer konkreten Anstellung be-

steht für die Betriebe die Möglichkeit, 

das Fachwissen des Jobanwärters 

durch verschiedene Maßnahmen zu 

prüfen. 

 Die Maßnahme zur Aktivierung 

und Eingliederung ("MAG") 

nach § 45 SGB III gestattet dem 

Arbeitgeber über den (Änderung 

vom 24.10.2015) § 131 SGB III 

eine sechswöchige Zusammen-

arbeit mit Asylberechtigten, Asyl-

bewerbern und Geduldeten.  

Die MAG ist für Asylbewerber 

und Gedudelte grundsätzlich erst 

mit Ablauf der dreimonatigen 

Wartefrist möglich, da diese eine 

grundsätzliche Zugangsberechti-

gung zum Arbeitsmarkt voraus-

setzt.  

 

Eine MAG kann mit Asylbewer-

bern aufgrund der Neuregelung 

des § 131 SGB III (befristet bis 

Dezember 2018) bereits vor Ab-

lauf der Wartefrist durchgeführt 

werden. Voraussetzung dafür ist 

die positive Bleibeprognose für 

den Asylbewerber. Bei einem 

Asylbewerber, der aus einem si-

cheren Herkunftsstaat nach 

§ 29a Asylgesetz ("AsylG") 

stammt, wird vermutet, dass ein 

rechtmäßiger und dauerhafter 

Aufenthalt nicht zu erwarten ist, 

§ 131 S. 2 SGB III. Die Liste der 

sicheren Herkunftsstaaten nach 

§ 29 a AsylG wurde am 20. Ok-

tober 2015 um Albanien, Kosovo 

und Montenegro ergänzt. 

 

Schulbildung der 
Asylsuchenden* 

 17 % Universität 

 18 % Gymnasium 

 30 % Mittelschulbildung 

 3 % Fachschule 

 24 % Grundschule 

 8 % Keine Schule 

  

Schulbildung der 
syrischen Asyl-
suchenden* 

 30 % Universität 

 25 % Gymnasium 

 23 % Mittelschulbildung 

 2 % Fachschule 

 17 % Grundschule 

 3 % Keine Schule 

* Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge-Befragung der Asylan-

tragssteller (älter als 20 Jahre) im 

Jahr 2015 (Stand August) 
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Damit kann die Wartefrist bei po-

sitiver Bleibeprognose bis zum 

weiteren Arbeitsmarktzugang be-

reits genutzt werden. Die Neure-

gelung des § 131 SGB III findet 

keine Anwendung auf Geduldete. 

Denn diese Norm gilt nur für Aus-

länder/innen, die eine Aufent-

haltsgestattung besitzen. 

Geduldete Personen haben je-

doch keinen Aufenthaltstitel.  

Die MAG muss bei der BA für 

Arbeit beantragt werden. Hierbei 

werden lediglich die leistungs-

rechtlichen Vorgaben der MAG 

überprüft. Darüber hinausgehend 

ist weder eine Zustimmung der 

BA noch eine Erlaubnis durch die 

Ausländerbehörde erforderlich.  

 

Als arbeitsfördernde Maßnahme 

nach dem SGB III unterliegt die 

MAG nicht dem Mindestlohn, der 

auch Asylbewerbern und Gedul-

deten als Arbeitnehmern im Sin-

ne des Mindestlohngesetzes 

grundsätzlich gezahlt werden 

muss. 

 Eine weitere Beschäftigungsmög-

lichkeit für Asylbewerber und ge-

duldete Personen nach Ablauf 

der dreimonatigen Wartefrist ist 

die Probearbeit. Die Dauer der 

Probearbeit darf sechs Monate 

nicht überschreiten.  

 

Zur Beschäftigung im Rahmen 

eines Probearbeitsverhältnisses 

bedarf es der Erlaubnis durch die 

zuständige Ausländerbehörde. 

Gemäß § 39 AufenthG ist auch 

die Zustimmung der BA zu der 

Ausländerbeschäftigung notwen-

dige Voraussetzung für die Ertei-

lung der Erlaubnis durch die Aus-

länderbehörde. 

 

Für die Probearbeit ist der ge-

setzliche Mindestlohn zu zahlen.  

 

 Ebenso besteht durch ein freiwil-

liges Praktikum die Möglichkeit 

zur ersten Kontaktaufnahme.  

Asylbewerber können nach Ab-

lauf der dreimonatigen Wartefrist 

eine freiwillige Praktikumstätig-

keit aufnehmen, Personen mit 

Duldung ohne Wartefrist ab dem 

ersten Tag der Duldungserteilung. 

Die Praktikumsdauer sollte sechs 

Monate nicht überschreiten. 

 

Ein Praktikum gilt grundsätzlich 

als betriebliche Tätigkeit, so dass  

vor Antritt des Praktikums stets 

die Erlaubnis der Ausländerbe-

hörde eingeholt werden muss. 

Als Kriterium für die Erlaubniser-

teilung ist die Zustimmung der 

BA erforderlich. Die Tätigkeit im 

Rahmen eines Praktikums unter-

liegt dem gesetzlichen Mindest-

lohn.  

 

Aufgrund der Neuregelung des 

§ 32 Abs. 2 Nr. 1 BeschV, zum 

Zwecke der erleichterten Integra-

tion, entfällt für einige Prakti-

kumsformen das Zustimmungser-

fordernis der BA als Kriterium für 

die Erlaubniserteilung.  
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Die Neuregelung gilt für:  

– Pflichtpraktika, 

– Orientierungspraktika und  

– ausbildungs- oder studi-

enbegleitende Praktika  

mit einer Dauer von jeweils bis zu 

drei Monaten ("Ausbildungs-

praktika") 

 

Der Arbeitgeber muss den Asyl-

bewerbern und Geduldeten im 

Rahmen eines Ausbildungsprak-

tikums keinen Mindestlohn zah-

len gemäß § 22 Abs. 1 Mindest-

lohngesetz ("MiLoG"). 

 

Asylbewerber und Geduldete 

können nach Ablauf der dreimo-

natigen Wartefrist eine solche 

Praktikumstätigkeit aufnehmen. 

 

 Durch eine Einstiegsqualifizie-

rung ("EQ") nach § 54a SGB III 

kann der Arbeitgeber den Asyl-

suchenden an eine Berufsausbil-

dung in seinem Betrieb annähern. 

Die Teilnahme ist für Asylbewer-

ber und Geduldete nach Ablauf 

der dreimonatigen Wartefrist 

möglich. Eine solche Maßnahme 

umfasst einen Zeitraum von 

sechs bis zwölf Monaten und 

kann auch hier den Unternehmen 

den Vorteil bieten, Fähigkeiten 

und Geschick der Asylsuchenden 

im Hinblick auf ein potentielles 

Ausbildungsverhältnis zu bewer-

ten.  

 

Für die EQ muss die Erlaubnis 

der Ausländerbehörde eingeholt 

werden. Eine Zustimmung der 

BA ist nicht erforderlich.  

 

Die EQ unterliegt als arbeitsför-

dernde Maßnahme nicht dem 

Mindestlohn. 

 Eine betriebliche Ausbildung 

kann bei Asylbewerbern nach 

Ablauf der dreimonatigen Warte-

frist und bei Geduldeten in der 

Regel ab dem ersten Tag der 

Duldungserteilung erfolgen. Für 

die Besetzung des Ausbildungs-

platzes mit einem Asylbewerber 

oder Geduldeten bedarf es auch 

hier vorab der Erteilung der Er-

laubnis durch die Ausländerbe-

hörde. Einer Zustimmung der BA 

bedarf es nicht. 

 

Nach der am 1. August 2015 ein-

getretenen Änderung des 

§ 60a AufenthG kann die Aus-

länderbehörde eine Duldung für 

die Aufnahme einer sogenannten 

qualifizierten Berufsausbil-

dung erteilen, wenn der Auszu-

bildende die Ausbildung vor Voll-

endung des 21. Lebensjahres an-

tritt und nicht aus einem sicheren 

Herkunftsstaat stammt. Die Dul-

dung wird zunächst für ein Jahr 

befristet und soll bei Fortdauer 

und voraussichtlichem Abschluss 

in einem angemessenen Zeit-

raum um jeweils ein Jahr verlän-

gert werden. Im Anschluss an ei-

ne erfolgreiche Berufsausbildung 

kann sodann eine befristete Auf-

enthaltserlaubnis erteilt werden, 

sofern sich dem Betreffenden ei-

ne geeignete Anstellung bietet. 

Der gesetzliche Mindestlohn 

muss Auszubildenden nicht be-

zahlt werden. Wird die Ausbil-

dung erfolgreich absolviert und 

steht dem Arbeitssuchenden eine 

entsprechende Stelle in Aussicht, 

kann eine befristete Aufenthalts-

genehmigung erteilt werden.  

Sprachkenntnisse 
Die größte Barriere einer erfolgrei-

chen Anstellung besteht oftmals in 

der mangelnden Sprachkenntnis des 

Flüchtlings. Asylbewerber und Gedul-

dete sind trotz sprachlicher Defizite 

von den staatlich angebotenen Integ-

rationskursen, die auch der Erlernung 

der deutschen Sprache dienen, aus-

geschlossen. Für eine frühzeitige 

Förderung sollen Arbeitgeber Flücht-

linge ermutigen, Deutsch zu lernen, 

damit sie den Arbeitsplatz nach Erhalt 

der Arbeitserlaubnis optimal ausfüllen 

oder zumindest für ihre neue Stelle 

gut gerüstet beginnen können. Dies 

ist durch die Teilnahme an Sprach-

kursen anderer Träger, wie beispiels-

weise der freien Wohlfahrtspflege, 

möglich. Flüchtlinge und Arbeitgeber 

können sich  

 auf der Internetseite des Bun-

desamtes für Migration und 

Flüchtlinge, 

 den Flüchtlingsberatungsstellen,  

 oder auch bei örtlichen Sprach-

schulen über Sprachangebote in-

formieren.  

 

Nach Ablauf der dreimonatigen War-

tefrist besteht für Asylbewerber und 

Geduldete die Möglichkeit, an der 

berufsbezogenen Sprachförderung im 

Rahmen der vom Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales geförderten 

ESF-BAMF-Kurse teilzunehmen. 

Neben der Voraussetzung einer gülti-

gen Arbeitserlaubnis müssen Asylsu-

chende allerdings bereits Deutsch-

kenntnisse auf Niveau A1 (GER) 

mitbringen.  

 

http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/DeutschBeruf/deutschberuf-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/DeutschBeruf/deutschberuf-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/DeutschBeruf/deutschberuf-node.html
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Besonderheiten 
 Risiko der negativen 

Bescheidung des Asylantrags 

Das Auslaufen der Arbeits- oder Auf-

enthaltserlaubnis führt nicht zur au-

tomatischen Beendigung des Arbeits-

vertrags. 

 

Wenn der Einsatz eines Asylbewer-

bers geplant ist, sollte daher vorab 

geprüft werden, ob eine positive Blei-

beprognose besteht. Dafür sollte der 

Arbeitgeber das Herkunftsland erfra-

gen und Dokumente über die Stellung 

des Asylantrags vorlegen lassen. 

 

Wird der Asylbescheid negativ be-

schieden, darf der Flüchtling nicht 

mehr weiter beschäftigt werden. Ei-

nen Kündigungsgrund stellt der Weg-

fall der Arbeitserlaubnis nicht dar, 

wenn dem Flüchtling eine Duldung 

erteilt wird. Wenn für den Arbeitgeber 

mit der Erteilung einer Duldungser-

laubnis in absehbarer Zeit nicht zu 

rechnen ist und der Arbeitsplatz ohne 

erhebliche betriebliche Beeinträchti-

gungen nicht offengehalten werden 

kann, ist eine Kündigung gerechtfer-

tigt. Notwendig ist die dauernde Un-

möglichkeit der Erbringung der ge-

schuldeten Leistung (vgl. BAG Urteil 

vom 7. Februar 1990 – 2 AZR 359/89). 

 

 Vertragliche Besonderheiten 

Bei dem Abschluss eines Arbeitsver-

trages mit einem Flüchtling sollte 

zwar im Idealfall eine bilinguale Fas-

sung verwandt werden. Das Stellen 

einer zweisprachigen Fassung bringt 

aber im Einzelfall erhebliche Kosten 

mit sich. Um Kosten zu sparen, kann 

der Arbeitsvertrag nur in deutscher 

Fassung vorgelegt werden. Die Un-

terzeichnung eines in deutscher 

Sprache abgefassten schriftlichen 

Arbeitsvertrags darf der Arbeitgeber 

auch dann als Annahmeerklärung 

verstehen, wenn der Arbeitnehmer 

der deutschen Sprache nicht oder 

nicht ausreichend mächtig ist. Es ist 

keine Arbeitgeberpflicht, den Arbeits-

vertrag in die Muttersprache des 

Flüchtlings übersetzen zu lassen (vgl. 

BAG, Urteil vom 19. März 2014 –

5 AZR 252/12). 

 

Sofern während der Beschäftigung 

eines Flüchtlings Probleme auftau-

chen, sollte bedacht werden, dass er 

die deutsche Sprache noch nicht 

ausreichend beherrschen könnte 

 

Für eine Abmahnung sollte daher 

vorsorglich eine zweisprachige Fas-

sung verwendet werden (vgl. BAG, 

Urteil vom 9. August 1984 – 2 AZR 

400/83). Auch eine Kündigungserklä-

rung sollte vorsorglich zweisprachig 

sein.  

 

 Residenzpflicht gelockert 

Die früher in Bezug auf den Aufent-

halt geltende "Residenzpflicht" ist 

2014 gelockert worden. Flüchtlinge 

können sich im Regelfall nach Ablauf 

von drei Monaten frei im Bundesge-

biet bewegen und sind nicht mehr an 

das Gebiet der zuständigen Auslän-

derbehörde gebunden.  

 

 Wohnsitzauflagen  

Flüchtlinge können aber nicht in je-

dem Fall ohne Absprache mit der BA 

räumlich überall in Deutschland ein-

gesetzt werden. Vielmehr kann es 

Wohnsitzauflagen geben. Dies muss 

der Arbeitgeber bei der Vertragsan-

bahnung beachten.  

 

Der Arbeitgeber ist ferner verpflichtet, 

der BA die Beschäftigung eines Asyl-

suchenden unter Angabe des Ar-

beitsentgelts und der Arbeitszeit an-

zuzeigen.  

Befristung 
Grundsätzlich können Arbeitgeber mit 

Asylberechtigten (ab positiver Be-

scheidung), Asylbewerbern und Ge-

duldeten (nach Ablauf der dreimona-

tigen Wartefrist) ein befristetes Ar-

beitsverhältnis unter Berücksichtigung 

der gesetzlichen Regelungen ab-

schließen.  

 

Eine Befristung ist unabhängig von 

einem sachlichen Grund zulässig, 

wenn 

 der Arbeitnehmer erstmalig ein-

gestellt wird und nicht länger als 

zwei Jahre für den Betrieb tätig 

ist  

 oder sich das Unternehmen in 

den ersten vier Jahren seiner 

Gründungsphase befindet.  

 

Dabei steht es einer Befristung des 

Arbeitsvertrages bis zur Dauer von 

zwei Jahren nach § 14 Abs. 2 Teilzeit- 

und Befristungsgesetz ("TzBfG") nicht 

entgegen, wenn  

 der Arbeitnehmer vorher in einem 

Ausbildungsverhältnis mit dem 

Arbeitgeber stand, da dieses 

grundsätzlich kein Arbeitsver-

hältnis darstellt, 

 eine MAG oder EQ mit dem Ar-

beitnehmer durchgeführt wurde, 

 der Arbeitnehmer vorher ein 

Ausbildungspraktikum bei dem 

Arbeitgeber absolviert hat. 

 

Eine Befristung des Arbeitsverhältnis-

ses ist gemäß § 14 Abs. 1 TzBfG 

auch aufgrund eines Sachgrunds 

zulässig. Die für die Beschäftigung 

von Asylberechtigten, Asylbewerbern 

und Geduldeten relevantesten Fälle 

sind:  
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Die Befristung der Aufenthaltser-

laubnis des Arbeitnehmers kann 

einen sachlichen Grund für die Befris-

tung des Arbeitsverhältnisses nach 

§ 14 Abs. 1 Nr. 6 TzBfG allenfalls 

dann darstellen, wenn im Zeitpunkt 

des Vertragsschlusses eine hinrei-

chend zuverlässige Prognose erstellt 

werden kann, eine Verlängerung der 

Aufenthaltserlaubnis werde nicht 

erfolgen (vgl. BAG, Urteil vom 

12. Januar 2000 – 7 AZR 863/98). Die 

Prognose muss auf konkreten An-

haltspunkten beruhen. In der Praxis 

sollte die Befristung nur bei Vorliegen 

keiner anderen Gründe auf die zeitlich 

befristete Aufenthaltserlaubnis des 

Arbeitnehmers gestützt werden, da 

die Prognose im Einzelfall schwer zu 

belegen ist. 

 

Eine Befristung zum Zwecke der 

Erprobung des Arbeitnehmers ist 

nach § 14 Abs. 1 Nr. 5 TzBfG zuläs-

sig. Die Erprobung rechtfertigt nicht 

die Befristung des Arbeitsverhältnis-

ses, wenn der Arbeitgeber die Fähig-

keiten des Arbeitnehmers auf Grund 

einer Vorbeschäftigung ausreichend 

beurteilen konnte. Eine vorherige 

Beschäftigung des Arbeitnehmers im 

Rahmen einer MAG oder EQ, eines 

Ausbildungspraktikums oder eines 

Ausbildungsverhältnisses steht der 

Befristung mit dem Sachgrund der 

Erprobung entgegen, wenn in dem 

befristeten Arbeitsverhältnis keine 

höherwertige Tätigkeit erprobt werden 

soll (vgl. BAG, Urteil vom 23. Juni 

2004 – 7 AZR 636/03). Bei einer 

vorherigen Beschäftigung des Arbeit-

nehmers im Unternehmen ist daher 

zu beachten, dass eine Tätigkeit mit 

den gleichen Arbeitsaufgaben regel-

mäßig gegen den Sachgrund der 

Erprobung spricht, da der Arbeitgeber 

in solchen Fällen bereits vorher die 

Möglichkeit zur Bewertung des poten-

tiellen Arbeitnehmers hatte. 

Bei der Befristung zur Erprobung 

sollte grundsätzlich eine klare Ab-

grenzung zwischen einer befristeten 

Erprobung, die dem Arbeitsverhältnis 

quasi vorgeschaltet ist, und einer 

Probezeit, die verkürzt mit zweiwö-

chigem Vorlauf gemäß § 622 Abs. 3 

BGB gekündigt werden kann und mit 

Ablauf in ein normales Arbeitsverhält-

nis übergeht, erfolgen. Es ist daher 

für den Arbeitgeber ratsam, eine 

Befristung der Erprobung mit dem 

potentiellen Arbeitnehmer ausdrück-

lich in Schriftform zu vereinbaren.  

Ein weiterer potentieller Befristungs-

grund ist die Vertretung nach 

§ 14 Abs. 1 Nr. 3 TzBfG. So kann der 

Arbeitgeber den Asylberechtigten, 

Asylbewerber und Geduldeten zur 

Überbrückung eines verhinderten 

Arbeitnehmers zur Vertretung einset-

zen. Die befristete Anstellung muss 

dabei jedoch allein auf der vorüber-

gehenden Abwesenheit eines Arbeit-

nehmers beruhen. 

 

Asylbewerber und 

Geduldete in der 

Zeitarbeit 
Durch die Änderungen der 

§§ 61 Abs. 2 S. 1 AsylG und 

32 BeschV vom 24. Oktober 2015 ist 

Zeitarbeit  ab dem 16. Monat des 

ununterbrochen erlaubten, gedulde-

ten oder gestatteten Aufenthalts in 

Deutschland möglich. Zuvor sahen 

diese Regelungen einen Verweis auf 

§ 40 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG vor – 

danach war die Zustimmung der BA 

zu versagen, wenn der Ausländer als 

Leiharbeitnehmer tätig werden will. 

Aufgrund des Fehlens dieses Verwei-

ses ist eine Beschäftigung als Leihar-

beitnehmer nunmehr möglich.  

Ausnahmsweise entfällt die Vorrang-

prüfung als Kriterium für die Zustim-

mung der BA, wenn die Vorausset-

zungen des § 32 Abs. 5 BeschV er-

füllt sind.  

Voraussetzung des § 32 Abs. 5 

BeschV ist, dass der Ausländer die 

Beschäftigung im Sinne des § 2 Ab-

satz 2, § 6 oder § 8 BeschV aufnimmt 

oder sich seit 15 Monaten ununter-

brochen erlaubt, geduldet oder mit 

einer Aufenthaltsgestattung im Bun-

desgebiet aufhält. 

 

Mindestlohn  
Flüchtlinge mit einer gültigen Arbeits-

erlaubnis werden grundsätzlich be-

handelt wie deutsche Arbeitnehmer 

und unterliegen demnach dem ge-

setzlichen Mindestlohn. Ausnahmen 

bestehen nur für folgende Personen-

gruppen: 

 Flüchtlinge, die das 18. Lebens-

jahr noch nicht vollendet haben, 

 Flüchtlinge, die ein Pflichtprakti-

kum oder Orientierungspraktikum 

bis zur Dauer von drei Monaten 

machen, 

 Flüchtlinge, die eine Ausbildung 

im Sinne des Berufsausbildungs-

gesetzes machen, 

 Flüchtlinge, die an Maßnahmen 

der Arbeitsförderungen teilneh-

men (MAG, EQ).  
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Folgen illegaler Be-

schäftigung von 

Flüchtlingen 

Bei der illegalen Beschäftigung von 

Flüchtlingen drohen empfindliche 

Geldbußen und Strafen: 

 

 Ordnungswidrigkeit § 404 Abs. 

1 Nr. 1 SGB III  

Für Unternehmer, die Dienst- oder 

Werkleistungen in erheblichem Um-

fang entgegen § 284 Abs.1 oder § 4 

Abs. 3 S. 2 AufenthG ausführen las-

sen, droht eine Geldbuße bis zu 

500.000 Euro. 

 

 Ordnungswidrigkeit nach § 404 

Abs. 2 Nr. 3 SGB III  

Auch Unternehmen, die vorsätzlich 

oder fahrlässig entgegen § 284 Abs. 1 

oder § 4 Abs. 3 Satz 2 AufenthG eine 

Ausländerin oder einen Ausländer 

beschäftigen, droht eine Geldbuße 

von bis zu 500.000 Euro. 

 

 Ordnungswidrigkeit nach § 130 

OWiG  

Wer vorsätzlich oder fahrlässig Auf-

sichtsmaßnahmen unterlässt, die 

erforderlich sind, um in dem Betrieb 

Pflichtverletzungen, die den Inhaber 

treffen, zu verhindern und deren Ver-

letzung mit Strafe oder Geldbuße 

bedroht ist, handelt ordnungswidrig, 

wenn eine solche Zuwiderhandlung 

begangen wird, die durch gehörige 

Aufsicht verhindert oder wesentlich 

erschwert worden wäre. Bei einer 

solchen Ordnungswidrigkeit droht 

eine Geldbuße von bis zu 1.000.000 

Euro. 

 Ordnungswidrigkeit nach § 16 

Abs. 1 Nr. 2 AÜG  

Wer als Entleiher vorsätzlich oder 

fahrlässig einen Ausländer, ohne 

Aufenthaltstitel, Aufenthaltsgestattung, 

Duldung oder tätig werden lässt, dem 

droht eine Geldbuße von bis zu 

500.000 Euro. 

 

 Straftat nach § 15 AÜG  

Wer als Verleiher einen Ausländer, 

ohne Aufenthaltstitel, Aufenthaltsge-

stattung, Duldung oder Genehmigung 

überlässt, dem droht eine Freiheits-

strafe von bis zu drei Jahren oder 

Geldstrafe. 

 

 Straftat nach § 10 

SchwarzArbG in Verbindung 

mit § 404 Abs. 2 Nr. 3 SGB III  

Wer vorsätzlich entgegen § 284 Abs. 

1 oder § 4 Abs. 3 Satz 2 AufenthG 

eine Ausländerin oder einen Auslän-

der beschäftigt, dem droht eine Frei-

heitsstrafe von bis zu drei Jahren 

oder Geldstrafe. In besonders schwe-

ren Fällen droht eine Freiheitsstrafe 

von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.  
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Die relevanten Ge-

setzesänderungen 

auf einem Blick 

(Stand November 

2015) 

 Albanien, Kosovo und Monteneg-

ro sind sichere Herkunftsländer 

(Änderung der Anlage II zu 

§ 29a AufenthG) 

 

 Zeitarbeit ist ab dem 16. Monat 

des (ununterbrochen erlaubten, 

geduldeten oder gestatteten) 

Aufenthalts in Deutschland mög-

lich (Änderung in § 61 Abs. 2 S. 3 

AsylG und § 32 Abs. 1 BeschV) 

 
 

 Kein Zustimmungserfordernis der 

BA zu einem Praktikum nach 

§ 22 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 

bis 4 des Mindestlohngesetzes 

(Änderung in § 32 BeschV) 

 

 MAG vor Ablauf der dreimonati-

gen Wartefrist möglich für  

aufenthaltsgestattete Flüchtlinge 

mit guter Bleibeprognose  

(Änderung in § 131 SGB III) 

 

 Nach Ablauf der Frist zur freiwilli-

gen Ausreise darf der Termin der 

Abschiebung dem Ausländer 

nicht angekündigt werden  

(Änderung in § 59 Abs. 1 S. 8 

AufenthG) 

 

 Vermehrte Ausgabe von Sach-

leistungen und Wertgutscheinen 

statt Geldleistungen  

(Änderung in § 3 Abs. 1 AsylbLG) 

 

 Flüchtlinge können nach 15 Mo-

naten Aufenthalt BaföG für Stu-

dium oder Ausbildung beantra-

gen (Änderung in § 8 Abs. 2a Ba-

föG) 

Weitere Änderungen und Ergänzun-

gen sind gegenwärtig geplant. 

 

 

Fazit 

Insbesondere in Branchen mit Fach-

kräftemangel ist es sinnvoll, frühzeitig 

qualifizierte Flüchtlinge mit positiver 

Bleibeprognose anzusprechen. An-

sprechpartner für interessierte Arbeit-

geber sind der Arbeitgeberservice der 

BA (02287132000), die zuständige 

Industrie- und Handelskammer, die 

Gemeinden und die Arbeitgeberver-

bände. 

Diese Flüchtlinge können bei zeitlich 

guter Staffelung frühzeitig fortgebildet, 

über ein MAG, EQ oder Praktikum 

(vgl. § 22 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 4 

MiLoG) integriert und befristet oder 

unbefristet beschäftigt werden. Dies 

könnte helfen, den Fachkräftemangel 

zu mildern.  

Zudem können die Unternehmen den 

Entscheidungsprozess erheblich 

beschleunigen, indem sie der BA eine 

Stellenausschreibung möglichst früh 

vorlegen, um deren Prüfung und das 

Verfahren der Zustimmung zur Be-

schäftigung des Asylberechtigten, 

Asylbewerbers oder Geduldeten zu 

beschleunigen. 

Da die Balkanländer nunmehr insge-

samt als sichere Herkunftsländer 

einzustufen sind, dürfen Unterneh-

men auf Personen aus diesen Län-

dern im Wege der legalen Migration 

zu Zwecken der Arbeitsaufnahme 

zugehen.  

Arbeitgeber haben je nach beabsich-

tigter Maßnahme und Einsatz des 

Flüchtlings genau dessen Herkunft 

und Status zu prüfen, um die rechtlich 

richtige Beschäftigungsform zu wäh-

len sowie Geldbußen und Strafen 

wegen illegaler Beschäftigung von 

Flüchtlingen auszuschließen.  

 

 

 
 

Dies gilt umso mehr, als nach Ablauf 

der Frist für die freiwillige Ausreise die 

Abschiebung nicht mehr angekündigt 

werden darf (Änderung des 

§  59 Abs. 1 S. 8 AufenthG).  

Zugleich dürfte der finanzielle Anreiz 

zur Aufnahme einer Beschäftigung 

bei den Flüchtlingen generell steigen, 

da zur Bedarfsdeckung statt Geldleis-

tungen nunmehr vorrangig die Aus-

gabe von Sachleistungen  und Wert-

gutscheinen erfolgt (Änderung in § 3 

Abs. 1 AsylbLG). 

 

Weitere Informationen sind über 

die BA und das Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales zu erhal-

ten.  

www.bmas.de  

www.arbeitsagentur.de 

  

http://www.bmas.de/
http://www.arbeitsagentur.de/
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Notizen 
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